
Vorschlag der AGUR12 II vom 2. März 2017 wie der Lichtbildschutz 

im Gesetz verankert werden soll 

 

Die reduzierte Schutzdauer gegenüber Werken wird in Art. 39 geregelt: 

Art. 34a Schutz von Fotografien ohne individuellen Charakter 

1 Weisen Fotografien sowie ähnlich hergestellte Erzeugnisse keinen individuellen 

Charakter auf, so gelten die Artikel 9 - 28 sinngemäss. Nachahmungen solcher 

Fotografien und Erzeugnisse sind erlaubt. 

 

Art. 39 

1 Der Schutz beginnt mit der Darbietung des Werks oder der Ausdrucksform der 

Volkskunst durch die ausübenden Künstler und Künstlerinnen, mit der 

Veröffentlichung des Ton- oder Tonbildträgers oder mit seiner Herstellung, wenn 

keine Veröffentlichung erfolgt; er erlischt nach 70 Jahren. 

 

1bis ….. unverändert 

 
1 ter 

Im Fall von Fotografien und ähnlich hergestellten Erzeugnissen ohne individuellen 

Charakter (Art. 34a) beginnt der Schutz mit der Veröffentlichung oder mit der 

Herstellung, wenn keine Veröffentlichung erfolgt, der Schutz der Sendung mit deren 

Ausstrahlung; er erlischt nach 50 Jahren. 

 


